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GESAMTARBEITSVERTRÄGE

edinaun

Wirtschaftskrise
und Fle-

xibilisierungsstrategien
haben Gesamtarbeits-

vertrage wieder zum Thema der

öffentlichen Diskussion gemacht.
Geltende GAV-Normen werden

van den Arbeitgebern zurückge-

wiesen, weil sie nicht mehr gewillt
sind, sich an kollektive Regeln zu

binden. Damit wollen sie einen

Spielraum gewinnen, um Arbeits-

bedingungen und Löhne nach unten

zu «korrigieren». Mit der Dere-

gulierungsoffensive von Unterneh-

mern und rechtsbürgerlichen Krei-

sen soll die Wirtschaft revitalisiert
werden. Umgekehrt kommt im

Umfeld von steigender Arbeits-

losigkeit und ausgetrockneten Ar-
beitsmarktchancen den Gesamtar-

beitsverträgen für die Absicherung
der Beschäftigten wieder ein er-
höhter Stellenwert zu. Der Ausbau

von vertraglichen Regeln ist für
Gewerkschaften ein wirksames

Mittel, um sich unter Bedingungen
des liberalisierten Marktes und der

internationalisierten Kapitalbezie-
hungen gegen Sozialdumping zur
Wehr zu setzen.

Von Robert Fluder

Reicht das Netz der Gesamtar-
beitsverträge in der Schweiz
aus, um eine genügende Ab-
Sicherung der Beschäftigten
zu garantieren? Schaffen die
Lücken in der gesamtarbeits-
vertraglichen Abdeckung nicht

Bedingungen für eine gezielte
Schlechterstellung bestimm-
ter Schichten von Arbeit-
nehmerlnnen? Bieten kollek-
tive Regulierungen genügend
Schutz vor prekären Arbeits-
bedingungen? Der folgende
Artikel deckt die Lücken im
GAV-Netz auf und stellt die
Ursachen und Folgen einer
fehlenden GAV-Abdeckung
dar.
Die Arbeitsgesetzgebung in
der Schweiz bietet nur einen
schwachen Schutz für die
Lohnabhängigen. Sowohl die
Artikel des Arbeitsvertrags-
rec/tfs bzgl. Kündigung und
Lohnfortzahlung als auch die
Mindestvorschriften bzgl. Ar-
beitszeit im Arbeitsgesetz
sichern die Arbeitnehmerin-
nen nur unzureichend vor
schlechten und unsicheren Ar-
beitsverhältnissen ab und ge-
ben keinen Schutz vor tiefen
Löhnen. Davon betroffen sind
in erster Linie Arbeitnehme-
rinnen mit einer schwachen
Stellung auf dem Arbeits-
markt, die auf einen solchen

Schutz angewiesen wären,
weil gerade sie sich indivi-
duell kaum zur Wehr setzen
können.
Eine weitergehende Normie-
rung des Arbeitsverhältnisses
überlässt der Staat den Interes-
senorganisationen. In ko//ek-
t/vc« AMontmen werden die
Bedingungen in bezug aufAb-
schluss, Inhalt und Beendi-

gung der einzelnen Arbeits-
Verhältnisse festgelegt. Im Be-
reich der Arbeitszeit, der Fe-
rien und der Sozialleistungen,
aber auch in bezug auf den
Schutz vor gesundheitlichen
Belastungen - z.B. als Folge
von Rationalisierungen und
technologischen Umwälzun-
gen - gehen die Bestimmun-
gen in den Gesamtarbeitsver-
trägen teilweise erheblich über
das gesetzliche Minimum hin-
aus. Viele GAV regeln zudem
die Lohnverhältnisse. Der
GAV ist damit ein wichtiges
Gestaltungsmittel für das Ar-
beitsverhältnis und bietet ei-
nen gewissen Schutz vor ex-
tremer Ausbeutung.

Konfliktfähigkeit und

Mobilisierungsbereitschaft
notwendig

Gewerkschaften können sich

allerdings nicht auf den Ab-
schluss von GAV beschrän-
ken. Erforderlich ist auch die
ständige Verbesserung der

GAV sowie eine aktive Basis
in den Betrieben. Diese muss
für die Durchsetzung der Nor-
men sorgen.
Arbeitsverhältnisse, die nicht
durch einen Gesamtarbeits-

vertrag geschützt werden, sind
besonders der Frafatrw/erang
ausgesetzt. Hier besteht die
Gefahr, dass zeitliche Bean-
spruchung und physische so-
wie psychische Belastung an
den betreffenden Arbeitsplät-
zen wesentlich über das übli-
che Mass ansteigen und ma-
terielle Entschädigung und
Sicherheit des Arbeitsplatzes
stark unter den Durchschnitt
absinken. Diese Merkmale
sind charakteristisch für die
prekäre Arbeitssituation. Fol-
gen davon sind ungenügende
materielle Absicherung, er-
höhtes Gesundheitsrisiko und
soziale Isolierung. Ein Ziel der

gewerkschaftlichen Vertrags-
politik muss es sein, solche
Arbeitsverhältnisse mittels
kollektiver Arbeitsnormen zu
verhindern. Eine erste Vor-
aussetzung dazu ist ein mög-
liehst umfassendes /Vetz von
GeramtoröeiWver/ragen. Die
GAV müssen aber auch die
entsprechenden Minimalnor-
men enthalten, und deren

Anwendung muss eine <zU

hve GewerLsc/io/i garantieren
können. Nur konfliktfähige
Gewerkschaften, die auch be-
reit sind, für die Durchsetzung
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Sc/joffen rf/e lüden /h dec gesomf-

orMsverfrag/ic/ien AWecfamg n/c/if

ßeü/ngnngen für e/ne gez/e/te

Sc/)/ec/)terste//ung üesümmter Sc/i/c/rfen

ran Mer/ne/i/ner/nnen?

zu kämpfen, können garan-
tieren, dass Gesamtarbeitsver-
träge nicht im scharfen Re-
zessionswind weggefegt oder
ausgehöhlt werden.

Grosse Zahl und vielfältige
Formen

Gemäss einer neueren BIGA-
Studie existieren in der
Schweiz 650 branchenmässig,
räumlich und personell abge-
grenzte Wirtschaftsbereiche
(Vertragsbereiche), die durch
einen Grundvertrag geregelt
sind.' 62% dieser Grundver-
träge beziehen sich nur auf ei-
nen Betrieb. Diese Firmen-
vertrage decken jedoch nur

10% der geregelten Arbeits-
Verhältnisse ab, während die
viel geringere Zahl von /an-
deswegen AMomme« etwa
zwei Drittel abdecken. Ge-
samthaft unterstehen rund 1,4
Mio. Beschäftigte einem Kol-
lektivvertrag. Dies sind etwas
mehr als die Hälfte der Lohn-
abhängigen in der Privatwirt-
Schaft. Den nationalen Bran-
chenabkommen kommt ein
erhebliches Gewicht zu: Die
10 grössten Verträge (die mei-
sten davon Branchenverträge)
decken etwa 60% der Gesamt-
unterstellten ab. Diese sind
auch in inhaltlicher Hinsicht
tonangebend. Von den Ge-
werkschaften sind SMGV,

GßW/Gß/, V7/FL, V'POD und
SWV am häufigsten an Verträ-

gen beteiligt.
Gesamtarbeitsverträge wur-
den in der Schweiz zum gros-
sen Teil in den unmittelbaren
Nachkriegsjahren durchge-
setzt. Von Bedeutung war da-
bei die Streikwelle Mitte der
40er Jahre.* Die politische
Mobilisierung der Arbeiter-
schaft hat die Durchsetzungs-
fähigkeit der Gewerkschaften
in den 40er Jahren erheblich
verbessert. Zwischen 1944
und 1950 verdoppelte sich die
Zahl der Verträge, und die Zahl
der Unterstellten hat sich ver-
dreifacht. Bereits in den 50er
Jahren betrug der Abdek-

Ungeschützte Arbeitsverhältnisse DiSKUSSiON Nr. 19 Dezember 1992 5



kungsgrad, d.h. das zahlen-
mässige Verhältnis zwischen
den Unterstellten und den Be-
schäftigten einer Branche,
etwa 50%. Seither ist die Ab-
deckung ziemlich stabil ge-
blieben. Verändert hat sich al-
lerdings die inhaltlicheAusge-
staltung der Verträge. So hat
z.B. derAnteil der Verträge mit

Teuerungsklauseln zwischen
1957 und 1980 von 17% auf
68% zugenommen.^ Seit den
60er Jahren kann zudem eine
Konzentration der Gesamtar-
beitsverträge zu weniger und
grösseren Verträgen beobach-
tet werden. In den 70er Jahren
wurden GAV zunehmend auch
für den Bürobereich abge-

schlössen. Trotz diesen Ver-
änderungen im Vertragssy-
stem gelang es den Gewerk-
Schäften aber nicht, die gros-
sen Lücken im weitmaschigen
Netz der Gesamtarbeitsverträ-
ge zu schliessen. Im Industrie-
sektor hat sich in den letzten 40
Jahren die' Abdeckung durch
GAV kaum verbessert.

Heute arbeiten die Beschäftig-
ten, die einem GAV unterstellt
sind, etwa je zur Hälfte in
der verarbeitenden Produktion
und im privaten Dienstlei-
stungsbereich. Im Sekundär-
sektor ist derAbdectengigraii
höher als im Tertiärbereich
(57% gegenüber 51%).' Die
Vertragspolitik im Dienst-

GAV-Abdeckung in Industrie, Gewerbe und im Tertiärbereich

Gemäss eigenen Berechnungen und Schätzungen auf der Grundlage von Statistiken des BIGA (1991), BfS (1985, 1991), SUZ (1987) u.a.

Abdeckungs-

grad

Bronchen

(Nur privatwirtschaftliche Bereiche)

Wichtigste, an Verträgen

beteiligte Verbände

Anteil der Beschäftigten

in der Privatwirtschaft

Organisations-

grad

Bescbäftigungsstruktur

(Anteile an den

Beschäftigten)

Tief

unter 20%

20%—33%

Kunststoffindustrie

Beratung/Planung

Grosshandel'

Sozial-, Bildungs-,

Gesundheitswesen

Nahrungsmittelindustrie

Textilindustrie, Chemie

Steine/Erden

Energie

GTCP/GBI, SM UV, CMV

VHTL, GBH/GBI

S KV

VPOD

VHTL

GTCP/GBI, CTB, SMUV

GBH/GBI, CHB

VPOD

1

30% 11%

Frauen: 38%

Teilzeit: 16%

Ausländer: 19%

Mittel

33%—45%

Graphisches Gewerbe,

Strassentransport

Kunst/Medien,

Immobilien, pers. Dienstl.

GDP, SLB, SGG, VPOD,

VHTL

VPOD, SSM (VHTL, GBl)

GBH/GBI, VHTL, LFSA

45%—55%

Tobak, Getränke

Papierindustrie

Bekleidungsindustrie

VHTL

GTCP/GBI, SPV

VBLA/SMUV, CTB

\ 38% 22%

Frouen: 34%

Teilzeit: 15%

Ausländer: 19%

55%—66% Metallgewerbe'

Baunebengewerbe'

Holz- und Möbelindustrie

Banken

Detailhandel

SMUV, CMV

GBH/GBI, CHB

GBH/GBI, CMV, CHB

SBPV

VHTL, SKV

Gut

66%—80%

über 80%

Mascbinenindustrie

Luftfahrt

Bauhauptgewerbe

Uhrenindustrie

SMUV, CMV, VSAM

VPOD, SKV, Hausverbände

GBH/GBI, CHB,

SMUV

| 22% 37%

Frauen: 17%

Teilzeit: 5%

Ausländer: 36%

Gastgewerbe

Versicherungen

UH Inkl. Gostgewerbe,

SKV Versicherungen

32% 28% Frauen: 29%

Teilzeit: 8%

Ausländer: 35%
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fl/'e M/tmgs- und Geoussm/fle/-

/Wusfr/e ge/iötf zu den iv/c/iftgen

Ifedxmdsgei/efen efer W//Ï:
fand e/n flt/tfe/ (/er WflM%//eder
dràe/ten m d/'esen ßranc/ten.

leistungsbereich haben die
Gewerkschaften zum grossen
Teil den Angestelltenverbän-
den überlassen. SKV und UH
sind hier an den wichtigsten
Verträgen beteiligt. Einzig im
Detailhandel gehört mit der
VHTL eine SGB-Gewerk-
schaft zur bedeutendsten Ver-
tragspartnerin auf der Arbeit-
nehmerlnnenseite, und im So-
zial- und Gesundheitswesen
werden Verträge hauptsäch-
lieh vom VPOD abgeschlos-
sen.

Vergleicht man den Abdek-
kungsgrad von etwas mehr als
50% in der Schweiz mit an-
dem Ländern, so zeigt sich,
dass hierzulande die Arbeits-
Verhältnisse in weit geringe-
rem Mass durch Gesamtar-
beitsverträge geregelt werden.
Der Abdeckungsgrad in der
BRD beträgt etwa 90%, und in
Schweden sind praktisch alle
Arbeitsverhältnisse kollektiv
geregelt. In der Schweiz hat
sich das stark segmentierte,
d.h. auf einzelne Branchen
und Berufsgruppen konzen-
trierte, und stark zersplitterte
Gewerkschaftswesen hem-
mend für die Ausbreitung von
Kollektivabkommen ausge-
wirkt/ Der geringe Abdek-
kungsgrad ist aber auch ein
Ausdruck davon, dass Arbeit-
nehmerlnneninteressen in der
Schweiz - verglichen mit an-
deren europäischen Ländern -

schlecht organisiert sind.
Dazu kommt, dass dieArbeits-
gesetzgebung in der Schweiz
nur wenig ausgebaut ist. Im
Land des Arbeitsfriedens und
der Sozialpartnerschaft konn-
ten sich Gesamtarbeitsverträ-

ge in vielen Bereichen bisher
nicht durchsetzen, und die kol-
lektive Regelung der Arbeits-
Verhältnisse ist für viele Ar-
beitgeber keine Selbstver-
ständlichkeit. In welchen Be-
reichen ist der Abdeckungs-
grad tief, und wie lässt sich
das erklären? Sind die Schwei-
zer Gewerkschaften zu we-
nig durchsetzungsfähig, und
konnten sie deshalb den Wir-
kungsbereich von GAV kaum
merklich ausdehnen? Oder be-
schränkten sie sich auf die tra-
ditionellen Kernbereiche und
vernachlässigten dabei die
übrigen Branchen und Be-
schäftigungsgruppen?

Ein lückenhaftes Netz

Um diese Fragen zu beantwor-
ten, stellte ich die wichtigsten
Branchen nach dem Abdek-
kungsgrad zusammen (vgl.
Tabelle S. 6). Dabei zeigt sich:
Vertragslücken sind sowohl in
den Domänen von mitglie-
derstarken Verbänden zu fin-
den wie auch in Bereichen mit
schwachen und zersplitterten
Verbänden. Nicht zu den Ver-
tragslücken gehören jedoch

die Hauptdomänen der gros-
seren Gewerkschaften.
Wenig geregelte Arbeitsver-
hältnisse sind aber auch in
wichtigen Verbandsdomänen
zu finden. Die MzAriwigj- «ne!

Genuramitte/i/iifartrie gehört
zu den wichtigen Verbandsge-
bieten der VHTL: Rund ein
Drittel der VHTL-Mitglieder
arbeiten in diesen Branchen.
Wegen der ausserordentlich
breiten Organisationsdomäne
der VHTL verteilen sich ihre
Mitglieder auf sehr unter-
schiedliche Branchen, wäh-
rend sie kaum Schwerpunkte
mit einem hohen Organisa-
tionsgrad aufweist. Mit über
300 Verträgen ist sie besonders
stark an der vertraglichen Re-
gulierung beteiligt: Keine an-
dere Gewerkschaft verfügt
über eine so grosse Zahl von
Verträgen. In ihren Vertrags-
bereichen ist sie jedoch mit
sehr unterschiedlichen Be-
rufsgruppen und Arbeitsbe-
dingungen konfrontiert. Dies
macht nicht nur die interne
Konsensfindung schwierig,
sondern führt auch zu einer
Verzettelung der Kräfte, so
dass sie in den meisten Be-
reichen nur eine beschränkte
Durchsetzung erreicht. Es ist
deshalb nicht erstaunlich, dass

wichtige Vertragslücken in
ihrer Verbandsdomäne liegen.
Die Hauptdomäne des VPOD
ist das Personal von Kantonen
und Gemeinden, in denen
die Arbeitsbedingungen durch
Gesetze geregelt werden. Da-
neben ist der VPOD auch an
wichtigen GAV beteiligt. Mit
Ausnahme des Luftverkehrs
gehören seine wichtigsten
Vertragsbereiche zu den wenig
abgedeckten Arbeitsverhält-
nissen: Es sind dies neuere
Wachstumsbereiche wie das
Gesunc/Ae/A-, Sozia/- ß//-
dMngswse«. Zwar ist hier eine
Mehrheit der Erwerbstätigen
beim Staat beschäftigt, der pri-
vatwirtschaftlich organisierte
Bereich dieser Branchen um-
fasst aber trotzdem rund
120 000 Beschäftigte. Zum
grossen Teil lehnen hier die
Arbeitgeber GAV ab. Im So-
zialbereich wird eine gesamt-
arbeitsvertragliche Regulie-
rung auch durch die Zersplitte-
rung der Arbeitgeber und die
kleinbetriebliche Struktur er-
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Schwert. Zudem ist der Orga-
nisationsgrad in dieser Bran-
che äusserst tief.
Recht tief ist auch der Abdek-
kungsgrad in der CAem;e und
der '/«////«rfM.vtr/c. Der Gel-
tungsbereich ist hier in den
80er Jahren sogar zurückge-
gangen®, in der Chemie v.a.
deshalb, weil die Angestellten,
die mehr als die Hälfte der Be-
schäftigten ausmachen, nicht
dem GAV unterstellt sind,
während sich in der Textil-
industrie bereits in den 80er
Jahren die Folgen der Deregu-
lierung von Vertragsbeziehun-
gen auswirkte. In der Textil-
industrie haben zudem Struk-
turschwächen und die räum-
liehe Lokalisierung in der
Peripherie einen negativen
Effekt für die Verbreitung von
GAV. Hinzu kommt, dass der
gewerkschaftliche Organisa-
tionsgrad tiefund die Zersplit-
terung der Verbände hoch ist.
Erstaunlicherweise liegt der
Abdeckungsgrad im grapA/-
scAen Gewerbe unter dem
Durchschnitt, gehörten doch
die Typographen und Drucker
traditionell zu Berufsgruppen
mit dem höchsten Organisa-
tionsgrad. Die Organisierung
in Form von Berufsverbänden,
ein Prinzip, das sie bis heute
nicht vollständig überwunden
haben, führte dazu, dass ihre
Verträge nur für qualifizierte
Facharbeiter Gültigkeit ha-

ben, während die Arbeits-
bedingungen des wenig qua-
lifizierten Personals kaum
kollektivvertraglich geregelt
sind. In der Folge des tiefgrei-
fenden technologischen Wan-
dels in der Druckindustrie
wirkte sich das besonders

nachteilig aus. Auch im Be-
reich Medien liegt der Abdek-
kungsgrad unter dem Durch-
schnitt. Hier handelt es sich je-
doch um einen der wenigen
Wachstumsbereiche, in dem

sich Gewerkschaften auf-
grund ihrer Vertragspolitik
profiliert haben. Bedeutsam
sind hier die Verträge bei
Radio und Femsehen und für
die Journalistinnen der Print-
medien.
Zu den gut abgedeckten Berei-
chen gehören die wichtigsten
Domänen der grossen Ge-
werkschaften der Privatin-
dustrie, insbesondere die
MawcAmenindwsrn'e und das

ßaMgewerbe. Aufgrund des
hohen Organisationsgrades
und der aktiven Vertragspoli-
tik kann hier von einem wirk-
samen Schutz durch Gesamt-
arbeitsverträge ausgegangen
werden. Nicht in allen gut ab-

gedeckten Branchen ist aller-
dings gleichzeitig auch der
Organisationsgrad hoch. Der
Z)eta//Aan<7e/, eine Branche,
die ausgesprochen schlecht or-
ganisiert ist, weist eine recht

gute Abdeckung auf. Hier exi-
stieren umfassende Verträge
für die beiden Grossuntemeh-
men Migros und Coop; bei
diesen Firmen arbeiten rund
'A der Branchenbeschäftigten.
Zudem bestehen verschiedene
kantonale Verträge für das

Verkaufspersonal und zwei
grössere GAV für das Metzge-
rei- und Bäckereipersonal. Im
GaVgeweröe wird der hohe
Abdeckungsgrad durch die
Allgemeinverbindlichkeit er-
reicht - dies obwohl der Orga-
nisationsgrad der Beschäftig-
ten nur etwa 10% beträgt.
Schliesslich unterhält der
SKV zwei umfassende Ver-

träge für das Vers/cAerwngs-
persona/.
Es zeigt sich also, dass in
einigen Dienstleistungsbran-
chen trotz der geringen Orga-
nisierung und der fehlenden
Präsenz von Gewerkschaften
umfassende kollektive Rege-
lungen existieren. Hier stellt
sich allerdings die Frage, ob

die beteiligten Verbände trotz
des geringen Organisations-
grades die Durchsetzung der

gesamtarbeitsvertraglichen
Normen garantieren können
und ob sie genügend Durch-
Setzungsvermögen haben, um
vertragliche Verbesserungen
und Erneuerungen in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten
zu erreichen.

Fallen die Risikogruppen durch

die Maschen?

Frauen, Teilzeitbeschäftigte,
wenig Qualifizierte und Aus-
länderinnen sind einem beson-
ders starken Prekarisierungs-
druck ausgesetzt. Die Ver-
dienstchancen dieser Gruppen
sind schlecht, und ihr Risiko,
in den Bereich der prekären
Arbeitsbedingungen abzu-

gleiten, ist hoch. Ungelernte
Arbeiterinnen erreichen im
Durchschnitt weniger als zwei
Drittel des Lohnes eines Fach-
arbeiters, und der Durch-
schnittslohn von Hilfsange-
stellten beträgt nur etwa die
Hälfte des Verdienstes von
qualifizierten kaufmänni-
sehen Angestellten. Sind die
wenig geregelten Wirtschafts-
zweige zur Hauptsache Be-
schäftigungsbereiche solcher
Risikogruppen?
Vergleicht man die Beschäfti-
gungsstrukturen der gut und
der schlecht abgedeckten
Branchen, so sind in beiden
Bereichen typische Beschäfti-
gungsfelder von Frauen und
Ausländerinnen zu finden.
Der Frauen- und Auslän-
deranteil ist in der wenig gere-
gelten Textilbranche beson-
ders hoch, während gleichzei-
tig Branchen mit einem hohen
Frauen- und Ausländeranteil
zu den durchschnittlich (Be-
kleidungsindustrie) oder be-
sonders gut abgedeckten
Branchen (Gastgewerbe) ge-

hören. Der Aus/äm/eranre//
liegt im gut abgedeckten Seg-
ment gar weit über dem
Durchschnitt. Dies ist auch
dadurch bedingt, dass die
Vertragsbereiche der beiden
grössten allgemeinverbindli-
chen Verträge zu den Bran-
chen mit den höchsten Auslän-
deranteilen gehören (Bau- und
Gastgewerbe): Diesen beiden
Verträgen unterstehen insge-
samt 270 000 Beschäftigte.'
Vergleicht man die schlecht
mit den gut abgedeckten Be-
reichen, so zeigt sich, dass der
FVawenanfei? und der Anteil
der 7W/ze;?Ae.scAä/h'gfeft im
wenig abgedeckten Bereich
wesentlich höher ist. Bran-
chen mit einem hohen Anteil
ausländischer Arbeitskräfte
sind also relativ gut abgedeckt,
während Bereiche von Frauen
und Teilzeitbeschäftigten über-

durchschnittlich oft zu den

wenig geregelten Branchen
gehören. Daraus kann ge-
schlössen werden, dass für
wichtige Beschäftigungsseg-
mente von Risikogruppen ein

vertraglicher Schutz fehlt. AI-
lerdings kann kein einfacher
Kausalzusammenhang zwi-
sehen Branchenstruktur und
der Abdeckung nachgewiesen
werden.
Ein deutlicher Zusammen-
hang besteht jedoch zwischen
der Organw/erwng und der

Vertragsabdeckung. Es zeigt
sich, dass im Bereich der Ver-

tragslücken die Organisierung
mit 11 % der Beschäftigten be-
sonders schlecht ist, während
der Organisationsgrad im ver-
traglich gut geregelten Seg-
ment 28% beträgt; falls man
das Gastgewerbe und die Ver-

Sicherungen als schlecht orga-
nisierte Bereiche nicht berück-
sichtigt, liegt der Organisa-
tionsgrad hier gar bei 37%.
Zum einen wirkt sich die Orga-
nisierung auf die Vertragsab-
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deckung aus, denn bei einem
tiefen Organisationsgrad fehlt
die nötige Repräsentativität
für die Durchsetzung eines
GAV. Andererseits stehen die
Verbände bei der Mitglieder-
rekrutierung vor besonderen

Schwierigkeiten, wenn sie
keine Leistungen im Bereich
der Vertragsbeziehungen vor-
zuweisen haben und weder
Vertragsschutz noch die be-
treffende Betreuung anbieten
können. Es handelt sich also

um einen Zirkel, der nur
schwer aufzubrechen ist.

Vernachlässigte Bereiche

Gewerkschaften haben sich
bei der Vertragspolitik zur
Hauptsache auf ihre Haupt-
domänen beschränkt. Es sind
dies die grossen Industrie- und
Gewerbebranchen und die Be-
rufe der männlichen Fach-
arbeiten Die Gewerkschafts-
politik konzentrierte sich
fast ausschliesslich auf das

Normalarbeitsverhältnis. Ty-
pische FröMenbereic/tc und
die re//ze/töe.sc/!ä/h'g?er7 ha-
ben sie vernachlässigt, und im
Dienstleistungssektor sind die
SGB-Gewerkschaften kaum
aktiv. Es erstaunt deshalb
nicht, dass Frauenberufe und
die Teilzeitbeschäftigten im
Segment der mittel und wenig
abgedeckten Arbeitsverhält-
nisse deutlich übervertreten
sind. Hier liegt ein breites Feld
von Arbeitsplätzen, die in be-
sonderem Mass einem Pre-

karisierungsdruck ausgesetzt
sind. Vor allem die Teilzeitbe-
schäftigten sind mit den ver-
schiedensten Formen von un-
geschützten Arbeitsverhält-
nissen konfrontiert. Die Ver-

tragspolitik ist in der Schweiz
ausschliesslich Sache der
Branchenverbände, und es

existiert kaum eine Ko-
ordination zwischen den

Verbänden oder eine gegen-
seitige Unterstützung. Um ei-
nen vermehrten Einfluss in
den schlecht abgedeckten und
schlecht organisierten Be-
reichen zu erreichen, sind
gemeinsame und Verbands-
äbergret/ende Anstrengungen
dringend nowendig. Gemein-
same Investitionen in neue
Bereiche würden die Gewerk-
Schaftsbewegung stärken und
die vertragliche Regulierung
aufwerten.

Ausweitung der vertraglichen
Regulierung

Sollen Gesamtarbeitsverträge
der Segmentierung des Ar-
beitsmarktes und der Prekari-
sierung entgegenwirken, so ist
eine möglichst flächendecken-
de Regulierung erforderlich.
In der Schweiz ist aber fast die
Hälfte der Arbeitsverhältnisse
der Privatwirtschaft nicht
durch einen GAV geregelt.
Aufgrund der Öffnung des Ar-
beitsmarktes im Rahmen des
£TV7? oder eines EG-Beitritts
kommt der Regulierung des

Arbeitsmarktes eine grosse
Bedeutung zu. Um einen wirk-
samen Schutz vor Sozial- und
Lohndumping bieten zu kön-
nen, müsste der Regulierungs-
bereich der GAV sowohl in
qualitativer wie auch in
quantitativer Hinsicht erwei-
tert werden. Gewerkschaften
müssten ihre Kräfte konzen-
trieren und eine verbandsüber-
greifende Solidarität entwik-
kein, um Gesamtarbeitsverträ-

ge auch in bisher schlecht ab-

gedeckten Bereichen durchzu-
setzen oder den Geltungsbe-
reich der gültigen Bereiche
auszudehnen. Zudem wäre
auch in mAaMcAer Hinsicht
eine Erneuerung dringend nö-

tig. Beispielsweise sind nur in
68% aller GAV Mindestlöhne
festgelegt,'" oder die Minimal-

lohnregelungen bieten keinen
wirksamen Schutz. In der Eu-
ropäischen Sozialcharta ist das

Recht der Arbeitnehmerinnen
auf ein Entgelt formuliert, das

ausreicht, um den betreffenden
Haushalten einen angemesse-
nen Lebensstandard zu si-
chem, wobei der Schwel-
lenwert auf 68% des durch-
schnittlichen Lohnes ange-
setzt wird." Überträgt man
diese Regel aufdie Schweiz, so

zeigt sich, dass der Durch-
schnittslohn von unqualifi-
zierten Arbeiterinnen in ver-
schiedenen Branchen und v.a.
auch in den schlecht abgedeck-
ten Bereichen dieses Niveau
nichterreicht. Im Gastgewerbe
beträgtz.B. der Durchschnitts-
lohn der unqualifizierten Ar-
beiterinnen 58% des Schwei-
zerischen Durchschnittslohns,
und der im GAV festgelegte
Minimallohn der betreffenden
Qualifikationsgruppe beträgt
48% des gesamtschweizeri-
sehen durchschnittlichen Mo-
natslohnsV
Das Schliessen der Lücken im
weitmaschigen Netz der GAV
ist eine dringende, aber auch

schwierige Aufgabe für die
Gewerkschaften. Soll der
GAV auch im geöffneten Ar-
beitsmarkt ein wirksames In-
strument zum Schutz der Be-
schäftigten sein, so setzt dies
eine Ausweitung seiner Gel-
tungsbereiche und eine inhalt-
liehe Erweiterung voraus. Die
formale Ausdehnung der Re-

gulierung reicht allerdings
nicht aus, um einen wirksamen
Schutz vor prekären Arbeits-
bedingungen zu garantieren.
Dies setzt v.a. eine aktive ge-
werkschaftliche Vertragspoli-
tik, aktive Vertrauensleute in
den Betrieben, eine gute Orga-
nisierung und Mobilisierungs-
bereitschaft sowie ein Netz
von professionellen Betreue-
rinnen voraus. Die Anpassung

des Vertragssystems an die ge-
sellschaftlichen Veränderun-

gen stellt die Gewerkschaften
somit vor eine entscheidende
Herausforderung.
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